
der

sechste» Sitzung des Landtages zu Laibach
am 24. Jänner 1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß  11 i gg.  —  Sämmtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Abg. Kape l l e .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  
Abg. G i l t t m a  ii.

Tagesordnung : 1. Lesung dis Sitzungs-Protokolle« vom 22. 3 (inner. — 2. Fortsetzung dcr Debatte über die Poranträge des Comitö'S 
zur Berathmig dcr Gemeinde-Ordnung. — 3. Bericht de» Ausschusses zur Vorberathnng der Geschäfts-Ordnnng sllv den Landtag mit dem

Entwürfe zu derselben.

Beginn der Sitzung 10 Ahr 25 Minuten vormittags.

J» r ä f i d e i i t : Ich eröffne die Sitzung, nachdem die zur 
Beschlußfassung nothwendige Anzahl von Mitgliedern vor
handen ist, und ersuche den Herrn Schriftführer, das Pro
tokoll vom 22. d. M . vorznlcscu. (Schriftführer D r. Skedl 
lieöt dasselbe; nach dcr Verlesung): Is t gegen die Fassung 
dieses Protokolls etwas zu bemerken?

Abg. Freih. v. 31 p f a l t e r n :  Eine Bemerkung möchte 
ich mir zu machen erlauben, die dahin geht, daß die beiden 
Anträge, von denen der erste iii der letzten Sitzung zur 
Debatte gekommen ist, nicht von mir allein gestellt worden 
find, sondern von dem Ausschüsse; ich war nur Bericht
erstatter darüber.

Schriftführer D r. S k e d l :  Es heißt hier:   vom
Abg. Baron Apfaltern als Berichterstatter des Ausschusses 
für die Gemeinde-Ordnung und Gemeindewahl - Ordnung 
das W ort." —  Ich glaube, daß sich das hierauf bezieht.

Vo r s i t z e n d e r :  Das Protokoll wird demnach als 
richtig anerkannt, und ich ersuche den Herrn D r. Recher 
und den Herrn Lnckmann, dasselbe zu fertigen. (Geschieht.) 
Als erster Verhandlungs-Gegenstand steht ans der heutigen 
Tagesordnung die zweite Vorfrage in Bezug auf die Ge
meinde - Ordnung, in bereit meuterische Erledigung eiuzn- 
gehen bie hohe Versammlung bei ber letzten Sitzung be
schlossen hat. Diese zweite Vorfrage lautet folgendermaßen: 
'.Zwischen bic Gemeinde unb ben Landtag sei eine Bezirks-, 
Gau- ober Kreis-Vertretung nicht einzufügen."

Ich ersuche ben Herrn Berichterstatter beS Ausschusses, 
zur Prüfung unb Begutachtung ber Gemeinbe - Orbunug 
feilte Begrüiibnug vorzutragen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t e r n :  So wenig
Zeit ber Ausschuß benöthigte, um sich darüber ein Urtheit 
zu bilden, wie er bent hohen Hause bic Beantwortung ber 
ersten in der letzten Sitzung beantworteten Frage vorztt- 
schlagen habe, ebenso gründlich uttb zeiterfordernd war bic

Erörterung, welcher ber Ausschuß bie Erlebigitng ber zweiten 
Frage unterzog. Schritt für Schritt würbe jeber Vortheil, 
den matt für bic Grünbung Wahrer Autonomie in ber Ge- 
nicinbe, aus ber Institution ber Gemeinben höherer Orbmnig 
sich hätte erhoffen können, ber genauesten Erwägung unter
zogen. Iebes Theil-Jnteresse, welches Gemeinben eines ganzen 
Bezirkes mit cittanbcr gemeinsam haben könnten, würbe 
geprüft, unb cttblich gelangte ber Ausschuß zur Erkcuntniß, 
baß bei dem Bestände des Reichsgesetzes vom 5. März 1862 
alle in Erwägung gezogenen Vortheile der Einführung von 
Gemeinden höherer Ordnung sich durch eine lebensfähige, 
thätige, kräftige Gemeinde unterster Ordnung einerseits und 
durch den Landtag und seinen Landeö-Auöschuß andererseits 
erreichen lassen, daß alle Theil-Interessen, welche Gemeinden 
miteinander gemeinsam haben können, durch diese beide 
Faktoren gehörig gewahrt werden können.

Als das tiefst gefühlte Bedürfuiß, welches die Ein
führung von Gemeinden höherer Ordnung befürworten könnte, 
war das betont worden, durch sie ein Organ zu gründen, 
welches den bestehenden BezirkSkassen als ein überwachendes 
zur Seite gestellt werden könnte. Jedoch bei Prüfung dieses 
Vortheiles, den man sich von der Gründung der in Frage 
stehenden Institution hätte erwarten können, hat sich gezeigt, 
daß das Objekt derselben selbst in Zukunft entweder ganz 
fehlen wird, ober aber zu einem sehr unbcbcutcnbcit Maße 
herabsittfen bürste. Die BezirkSkassen, wie sie berincil be
stehen, haben nämlich brei verschieben«: Gattungen Auslagen 
bestritten; diese Auslagen bezogen sich erstens auf das 
Straßenwesen, zweitens auf die Besoldung der Gemeinde
diener und drittens ans die Bezahlung des Sanitäts- 
Personales.

Daö Straßenweseu selbst geht einer gründlichen Um
wandlung, einer neuen Organisation entgegen, und eö befindet 
sich in dieser Richtung in den Händen des H. Hauses eine
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Regierungs => Vorlage, welche die dießfälligen Konkurrenz- 
Pflichten zu regeln bestimmt ist.

Ich zweifle nicht, die Herren werden von dem uns 
von der Regierung gemachten Vorschläge Einsicht genommen ' 
haben und dadurch zu der Ueberzeugung gekommen sein, 
daß durch das uns vorgeschlagene Gesetz ein Eomite gebildet 
werden solle, welches einzelne Bezirke des Landes in Betreff 
der Straßcnangelcgenheit zu besorge» haben wird. Diesem 
(Somitr wird nicht allein die technische und sonstige Admi- 
nistration, sondern auch die Geldgebahrung mit den hiezu 
erforderlichen Fonden übergeben sein; somit wird durch den 
Wirkungskreis dieses Straßen - Comite'S die Hauptaufgabe, 
welche die Bezirkskassen bisher zu lösen hatten, an dasselbe 
übergehen, und es werden die Bezirkskaffen selbst auf ein 
sehr unbedeutendes M aß  zurückgesührt.

D er zweite Punkt, welcher bei den Bezirkskassen in 
Betrachtung zu ziehen kommt, ist der die Dvtirnng der 
Gemcindcdicner betreffende. D ie  Gcmcindcdicner werden 
in Zukunft der Gemeinde zu dienen haben; bisher haben 
sic der Gemeinde zwar ebenfalls, jedoch nur mittelbar dadurch 
gedient, daß sie Diener des Bezirksamtes waren, welche 
auch fortwährend am Sitze des Bezirksamtes ihren Stand 
Punkt hatten, und von dortans lediglich Geschäfte besorgten, 
welche ihnen auvertraut wurden, und welche Zustellungen 
nnd derlei Obliegenheiten betrafen. D ie  Gemeinde wird in 
Zukunft vermöge des ihr übertragenen Wirkungskreises ihren 
Diener bei sich selbst benöthigeu, und wird ihn daher ans 
ihrer eigenen Kassa zu bezahle» haben, und deßhalb entfällt 
auch diese Rücksicht, welche den Bestand der Bezirkskassen, 
den Fortbestand derselben befürworten würde.

D ie  dritte Ausgabe der Bezirkskassen, nämlich die 
Dvtirnng deS SanitätSpersonaleS wird aller Wahrscheinlich
keit nach i» Zukunft gleichfalls einer Aeuderung unterliegen.

D ie  dermal auf unbestimmte Zeit provisorisch bestellten 
Distrikts-Physiker werde» bei der Organisiruug doch zwei
felsohne eine definitive Stellung bekommen, nnd werden, 
um mich des Ausdruckes zu bediene», als mcdiziiiischc Staats
beamte vo»i Staate in seine Besoldung übernommen und 
daher aus dem Staatsschatze dotirt werden. D as  übrige 
Sanitäts-Personale, als da sind: BezirkSärzte, BezirkS- 
hebammen, werden in Zukunft als solche einen beschränk
teren Wirkungskreis haben als jetzt, weil eben in Zukunft 
die Bezirke eine größere Ausdehnung haben werden " welche 
jedoch lediglich das Administrative selbst betrifft.

W as das Interesse der Gemeinden an solchen Personen 
anbelangt, so werden sich nach der Natur der Sache Gruppen 
von Gemeinden bilden müssen, um sich derlei ärztliches 
Personale zu hatten, wenn ihnen anders um ärztliche Hilfe 
zu thitn fein wird.

Selbst wenn dieser letztere Punkt auch künftighin den 
Bezirkskassen anheiingestellt bleiben sollte, so wäre jedenfalls 
der Bestand solcher Bezirkskassen ein zu geringfügiger, um 
zu seiner Kontrolle, zu seiner Uebenvachnng den kostspie
ligen Apparat einer Bezirks-Vertretung hinstellen zu sollen. 
Ein weiterer Grund, welcher die Einführung dieser Institu
tion etwa hätte befürworten können, wäre der gewesen, uni 
sie als Wächter an der Pforte des Freiheitstempels einer 
autonomen Gemeinde hinznstettcn; die Gemeinden werden 
ans Grund des Gesetzes, dessen Berathung dem Ausschüsse 
vorliegt, hoffentlich autonom hingestcllt werden, und cs ! 
wäre nur zu befürchten, daß an dieser Autonomie künftig 
wieder gemäkelt werden könnte, daß von dieser Autonomie 
allmälig abgebrochen, nnd die Gemeinden in die frühere 
Bevormundung znrückgcfnhrt werden könnten, in der sie 
bisher sich befanden. Eben dieses zu verhindern könnte man 
meinen, wären die Bezirksgemeinden das entsprechende i

Organ. In  dieser Hinsicht, meine Herren, dürfen w ir uns 
nicht täuschen; die Bezirksgemciuden werden in dieser Rich
tung nichts thim können.

DaS Gesetz, welches als Grundlage für die Bildung 
der Bezirksvertretungen faktisch gilt, welches im verfassungs
mäßige» Wege zu Stande gekommen ist, räumt ihnen in 
seinem X V I I I .  Artikel einen dießfälligen Wirkungskreis nicht 
ein, wenigstens keinen solchen Wirkungskreis, welcher nicht 
auf anderem Wege paralisirt werden könnte. Ich werde 
mir erlauben, dem H. Hanse den Artikel X V I I I .  des Gesetzes 
vom 5. März 1862 vorzntragen, und die Lesung desselben 
wird die Behauptung, die ich ausgestellt habe, durch sich 
selbst rechtfertigen.

Dieser Artikel lautet: „ I n  den Wirkungskreis der 
Bezirks-, Gan- oder Kreisvertretiing, insoferne solche 
fonstituirt werden, gehören alle inneren, die gemeinsamen 
Interessen des Bezirkes (Gaues, Kreises) und seiner Ange
hörigen betreffenden Angelegenheiten. Außerdem können der 
Bezirks-, Gan- oder Kreis-Vertretung durch das LaudeS- 
gcfctz rucksichtlich der Gemeinden zugcwicscu werden: 

n) Die Ueberwachung, daß das Stammvermögcu und 
Stammgut brr Gemeinden und ihrer Anstalten unge
schmälert erhalten werde;

>') die Genehmigung wichtiger, insbesondere beit Ge- 
mcindchauöhalt betreffender Akte; 

c) die Entscheidung über Berufungen gegen Beschlüsse 
der Gemciude-Anöschüsse in allen der Gemeinde nicht 
vom Staate übertragenen Angelegenheiten."

Sie sehen somit, meine Herren, daß der ganze W ir
kungskreis sich auf die Wahrung solcher Interessen beschränkt, 
welche aus dem natürlichen Wirkungskreise der Gemeinde 
hervorgehen und daß somit, wo dieser in'S andere Gebiet 
hinüberstreift, von dem ändern Gebiete angefochten werden 
könnte, nicht mehr in den Händen der Bezirksvertretungen 

, sich befinden würde. Es fragt sich ferner, ob nicht aus der 
Wahrung eben dieser gemeinsamen Interessen ein Vortheil 

I für die Bildung von Bezirksvertretungen, oder überhaupt 
von Vertretungen, von Gemeinden höherer Ordnung sich 
erwarten ließe. I n  dieser Richtung muß ich mir erlauben, 
diese Interessen einigermaßen in'S Äuge zu faffeu, um dar
nach den Schluß ziehen zu können, ob welche Vortheile in 
dieser Richtung für die in Frage stehende Institution sich 
erzielen ließen. Die Interessen, welche Gemeinden mit einander 
gemeinsam haben können, finden am besten darin ihren Aus
druck , daß sic zu irgend einer Ausgabe führen; wenn ein 
Interesse gewahrt werden sott, ist in der Regel damit eine 
Auslage verbunden.

Sie haben nun in einem frühem Theile meines 
Vortrages gehört, meine Herren, daß die Bezirkskassen, 
welche eben diese gemeinsamen Interessen der Gemeinden, 
ihre materiellen Bedürfnisse zn bestreiten hatten, eben nur 
drei Kathegorien gemeinsamer Interessen anfzuweisen haben, 
nämlich die Straßen, das Gemeinde-Dienerwefcn und das 
Sanitätspcrsonale. Diese gemeinsamen Interessen werden 
sehr wenig Befürwortung geben für die Einführung solcher 
Vertretungen höherer Ordnung. Es wird nämlich das In ter
esse , welches Gemeinden etwa an dem Sanitätspcrsonale 
haben, niemals sich auf beit ganzen Bezirk erstrecken können; 
die Bezirke werden in Zukunft —  auf das muß ich vor Allem 
aufmerksam machen, —  nicht die geringe territoriale Aus
dehnung haben, welche sie jetzt besitzen, sie werden bedeu
tend größer sein, und somit wird der am Sitze des Be
zirkes befindliche Arzt, oder die Hebamme, oder der Bezirks
amt, allen Gemeinden des Bezirkes durchaus nicht dienen 
können, weil eben ihre Beschäftigung, ihr Beruf ein solcher



ist, welcher die momentane, die schnelle Einwirkung erfor
dert. Es werden daher, wie ich bereits zn bemalen die Ehre 
hatte, sich gewisse Gruppen von Gemeinden bilden müsse», 
um ihr Interesse an sauitütlicher Hilse selbst zn wahren, 
und diese Aufgabe wird daher den Bezirksvertretungen 
nicht anheim fallen.

Das nämliche gilt von den Gemeindedienern, und die 
Straßen haben eben ihre Währung des gcmeinsanicn Inter
esses in den Eoinitv’s, welche vermöge des Straßengesetzes 
werden gebildet werden. Etwaige sonstige gemeinsame In ter
essen, etwa Interessen an dem Rekrntirnngswcscn entfallen 
ohnedem gleichfalls der Jngerenz der Bezirksvertretungen, 
weil dießfalls das öffentliche Interesse im Spiele ist, und 
auch thatsüchlich diese Angelegenheiten nicht mehr den Ge
meinden zu einer besonder« Thätigkeit zugewiesen sind.

Es ließe sich etwa sage«, die Bezirksvertretungen 
könnten bei Ausbrüchen von Epidemien die Interessen der 
Gemeinde wahren; jedoch auch in dieser Hinsicht ist vor
aussichtlich immer das öffentliche Interesse derartig im Spiele, 
daß die öffentlichen Behörden anch zur Wahrung derselben 
von selbst einschrciten werden. Und wenn cs etwa nöthig 
wäre, dießfalls anregend von Seite der Gemeinde zu 
wirken, so können dieses die einzelnen Genicinde-Vorstcher 
der betroffenen Gemeinden in demselben Maße thnn, als 
es die Bezirksvertretnug zn thnn in der Lage wäre.

Ich bin somit wirklich nicht in der Lage, irgend ein 
gemeinsames Interesse anfznfinden, welches in unserem Lande 
dermal schon gegeben und erkennbar wäre, und welches in 
der Bezirksvertretnug seine Wahrung finden würde.

Während die Gründe, die ich bisher zu erörtern in der 
Lage war, in der einen Richtung die Einführung dieser 
Institution befürworten könnte» —  jedoch durch Gegen- 
grüude diese beseitigt sind —  sind deren mehrere, und ich 
finde sehr gewichtige, welche gegen die Einführung dieser 
Institution sprechen würden. I n  dieser Richtung ist zu aller
erst der materielle, der Kostenpnnkt. Ich muß mir erlauben, 
um diesen Kostenpuukt zu beleuchten, de» Herren beiläufig 
ein B ild  zu geben, wie denn eine solche Bezirksvertretnug 
auöseheu dürfte. Die Bezirksvertretnug wird zuerst gebildet 
durch Bezirksausschüsse, welche ans der Wahl der Gemein
den hervorgeheu. Dieser Bezirksausschuß wählt nun sein 
administratives Organ, welches sein vollziehendes Organ 
ist, welches am Sitze der Bezirksbehörde sich befinden wird. 
Dieses letzte Organ muß ein stabiles Organ fein, welches 
immer da ist, und immer zur Erfüllung der ihm gestellten 
Aufgaben bereit fein soll. Diesem Organe muß man natür
licherweise die nöthigen Hilfskräfte zur Seite gebe», Schreib
kräfte, Diener, man muß ihm ein Lokale anweisen, in dem 
es seinen Verpflichtungen obliegen kann. Dieses znsammen- 
genoinmen gibt für eine einzelne Bezirksvertretnug, wenn 
sie nur aus drei Individuen besteht, eine jährliche Auslage 
von 3000 bis 3500 fl. Nehmen S ic an, meine Herren, 
wenn Bezirksvertrctungcn krcirt werden sollten, daß im 
Laude 10 Bezirke, somit 10 Bezirksvertretungen sein werden, 
so stellt sich eine jährliche Ausgabe von 30 bis 35, auch 
40 Tausend Gulden heraus. Sollte cs jedoch dem Hause 
beliebiger sein, Krcisvertretungeu einzusühren, so versteht 
sich wohl von selbst, daß diese ans einer größeren Anzahl 
von Ausschüssen bestehen müßten, daher sich die Kosten 
einer solchen Kreisvertretnng nicht auf 3, sondern 5 bis 6, 
auch gegen 7 Tausend Gulden belaufen würden, und so
dann stellt sich ein Gesammtaufwand von 15 bis 18, auch 
20 Taufend Gulden heraus. Meine Herren! Ich will an 
diesen Gegengrnnd keine weiteren Betrachtungen knüpfen; 
die Zahlen sprechen ain deutlichsten für sich selbst, aber Sic
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; werde» darüber selbst im Klarsten sein, wie dem Lande eine 
solche neue Auflage thnn wurde.

Ein weiterer Punkt, welcher gegen die Einführung 
der Bezirksvertretungen spricht, geht aus folgenden Betrach- 

j tuugen hervor: das bisherige Gemeindewesen, wie cs jetzt 
1 beschaffen war, war doch wahrlich nicht darnach angethan, 

um Individuen heranzubilden, welche zur Verwaltung des 
Gemeiudcwcscns die gehörigen Eigenschaften haben. Wenn 

! man einen jungen Mann bis zu seinem 524. Jahre unter 
| strengster Kuratell hält, ihn so bevormundet, wie man ein 

Kind von 8 Jahren bevormundet, und ihm endlich die Frei
heit gibt, so wird er sehr wenig wissen, wie er mit seinem 
Vermögen umzugehen habe, dieses ist beiläufig das Schicksal 
unserer Gemeinden; sic waren bisher am Gängelbmide der 
Bezirksämter geführt, sie wurden in jeder noch so gering
fügigen Sache angewiesen: ihr habt das und das zu thnn; 
sie haben es natürlicherweise gethan, aber sich dadurch zu 
einer selbstständigen Thätigkeit zu bilden, war dieses kein 
Vorgang. Es wird daher in Zukunft eine große Schwierig
keit sein, Männer zu finden, welche die Eignung haben, 
die Verwaltung des Gemcindewesens auf sich zn nehmen. 
Diese Schwierigkeit wird sich aber bei Besetzung der Stellen 
in deu Bczirkövertretuugcn deßhalb «och um ein sehr Be
deutendes steigern, weil für diese Acmter nicht allein eine 
noch höhere Befähigung erforderlich fein wird, sondern 
deßhalb, weil dieses Amt einen sehr hohen Grad von 
Patriotismus, eine wahre Selbstverläugnnng erfordern wird. 
Ich erkläre mich in dieser Richtung dahin, cs wird cincn 
großen Patriotismus, eine Selbstaufopferung erfordern, 
mit Hintansetzung seiner eigenen Interessen stets am Sitze 
des Bezirkes bei dem ständigen Ausschüsse gegenwärtig zu 
bleiben, oder aber mehrere Male des Jahres für längere 
Zeit unentgeltlich von seinem Hanse, von feiner Familie, 
von seinem Geschäfte, von seinem Berufe abwesend zu sein. 
Ob sich daher überall und immer Individuen finden werden, 
welche dieses Amt ans sich nehmen werden, das, meine 
Herren I werden Sic ebenfalls noch viel leichter bcnrthcilcn 
können, als wie ich cs kann. Wenn wir weiter in Betracht 
ziehen wollen, daß die Landbevölkerung sehr schwer die vor
teilhafte Wirkung einer solchen neuen Institution einsehen 
würde, nachdem cs doch dein Ansschnssc selbst wahrlich 
Mühe gekostet hat, einige Punkte hervorzuheben, welche die 
Einführung der BczirkS-Vertrctnngcn befürworten könnte», 
es steht zn besorge», daß diese Institution, wenn sic cinzu- 
sührcn beliebt werden sollte, gleich Anfangs mit einem 
gewissen Zweifel bei der Landbevölkerung empfangen werden 
dürfte, und daß daher diese Frage zunächst aufgeworfen 
werden könnte. In  wozu sollen nnö diese Dinge dienen? 
Es ist, wenn man hierauf nicht eine sehr klare, sehr prak
tische, in die Augen fallende Antwort geben kann, sehr zu 
befürchten, daß gerade durch diese neue Komplikation der 
Sinn der Bevölkerung für das VerfaffuugSlcben nur ab
gestumpft w ird , abgestumpft wird jetzt schon, bevor das 
VersassuugSlcbcu nur einigermaßen eine wohlthätige W ir
kung dein Landmanne sichtbar in die Hände geben könnte. 
Der Landmann bemißt die Güte einer Verfassung auf höchst 
praktischem Wege: nach der Höhe der Steuer und ihrer 
Zuschläge. B is  Dato hat er von einer solchen wohlthätige» 
Wirkung der Verfassung noch nichts gesehen. Geben wir 
ihm eine neue Komplikation und neue damit verbundene 
Kosten hin, damit er sich wieder an den Wahlen betheilige, 
meine Herren! ich glaube nicht, daß. dieses gutes B lu t 
machen würde. (Bewegung.) Ich kann mir die Einführung 
von Bezirksvertretungen allenfalls zweckmäßig denken in 
einem Lande von großer territorialer Ausdehnung, wie 
Böhmen, wo vou mancher Gemeinde bis zum Sitze der
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Landesvertretung und ihres Ausschusses 50 und mehrere 
Meilen sind. D a , meine Herren! kann ich mir eine wohl- 
thätige Wirkung denken, weil die gesummten Interessen eben 
öfter eine schnelle Wahrung für nothwendig erscheinen lassen, 
und durch die längere, größere Distanz unwillkürlich eine 
Verzögerung hcrbeigeführt wird. Ich kann mir in einem 
solchen Lande auch dcßhalb eine Bezirkövcrtrctung von Sinn 
und von Wirkung denken, weil in einem solchen Lande cs 
eher der Großgrundbesitz für .in seinem Interesse gelegen 
erkennen dürfte, aus dem Gemeinde-Verbände auszuscheiden, 
und cs so nothwendig ist, ein Organ zu schaffen, welches 
für zwei abgesondert stehende Körper, dem Großgrundbesitze 
einer-, der Gemeinde andererseits ein gemeinsames Binde
mittel gibt, und welches die ihnen gemeinsamen Interessen 
mit jenen des ganzen Bczirksvcrbandcs zu vertreten, zu 
wahren haben, dich wird ebenfalls in unserem Lande nicht 
der Fall sein. Sie haben sich letzthin dafür entschieden, 
der Großgrundbesitz sei aus dem Gemeinde-Berbandc nicht 
ausznschcidcn, somit haben wir nicht zwei derlei Faktoren, 
welche eines gemeinsamen Bindemittels bedürfen.

Ich erlaube mir auch noch ans einen Punkt hinzudcntcn. 
Es ist nicht leicht abzusehen, daß alle Gemeinden eines 
Bezirkes —  und ich bitte, sich immer gegenwärtig zu halten, 
die Bezirke werden zukünftig viel größer sein, als unsere 
gegenwärtigen Bezirke —  daß, sage ich, alle Gemeinden 
eines Bezirkes ein gemeinsames Interesse, oder zwei In ter
essen, die mit einander kollidircn, haben und sich mit diesen 
zwei kollidirendcn Interessen alle Gemeinden gegenüber stehen 
sollten. Es handelt sich ja doch häufig nur um gemeinsame 
Interessen, welche zwei aneinander grenzende, oder drei oder 
vier solche Gemeinden mit einander haben; frage, wird da 
die Bezirksvertretnng kompetent sein? Werden sich die Fälle 
des wirklichen, faktischen, gemeinsamen Interesses aller 
Bezirke so häufig ereignen, wird nicht in solchen Fällen, 
wo noch mehrere Gemeinden mit einander gemeinsame 
Interessen haben, die betreffende Gemeindevorstehung ihre 
Angelegenheit schlichten soll, und wird sie nicht die Bezirks- 
Vertretung für inkompetent erklären?

Setzen wir weiter den Fall, daß Gemeinden verschie
dener Bezirke tmt einander gemeinsame Interesse haben; 
wer wird da die Entscheidung pflegen? Wird da die Bezirks- 
Vertretung des einen Bezirkes nicht in Hader und Zank 
gerathcn mit der Bezirksvertretnng des anderen Bezirkes? 
Es würden, glaube ich, aus dieser Institution eine Reihe : 
von Koinpctenzslrcitigkciten hervorgehcn, und am Ende wäre i 
doch der Landesausschuß derjenige, welcher in diesem Falle ! 
zu entscheiden hätte. Darum, glaube ich, wäre auch in dieser j 
Rücksicht zweckmäßiger, wenn man die Entscheidung in den ! 
Händen des Landcsausschusscs beließe und, insofernc sic ihm 
noch nicht anheim gestellt ist, ihm in die Hände lege, nach
dem er sich ohnedem so ziemlich im Zentrum des Landes 
befindet und kein Bezirk außerordentlich weit vom Sitze des 
Landeöauöschnsscs entfernt ist.

Endlich erlaube ich mir die Aufmerksamkeit des hohen 
Hauses noch auf einen Umstand hinznlenkcn, und dieser ist 
der: wir können heute —  wenigstens der Ausschuß war 
nicht in der Lage —  besondere VorthcUc für die Einfüh
rung dieser Institution hervorhcben, wir können denselben 
jetzt ein Bedürfniß nicht abgcwinncn; wir wollen aber auch 
nicht sagen, sie seien wirklich für keinen praktischen guten ’ 
Zweck. Ich glaube, cs wäre am zweckmäßigsten, daß wir 
einige Zeit in's Land gehen lassen, abwartcn, ob sich ein 
derlei Bedürfnis; Herausstellen, ob sich irgend ivclchc Inter- 
essen finden werden, deren Wahrung den Bezirksvcrtretnngen 
mit Erfolg, mit einem solchen Erfolge in die Hand gelegt I 
werden könnte, welcher ein Gleichgewicht hielt mit den :

I
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bedeutenden Kosten, die sic dem Lande machen werden. Viel
leicht wird ein anderes Land dieses Institut einführen, und 
dadurch wird die Erfahrung unserer besseren Einsicht wohl 
zu Hilfe kommen können.

Nachdem wir aber durch die dcrmaligc Ablehnung der 
Bezirksvcrtrctungcn durchaus uns nicht präjudizircn, nach
dem wir auch in einer späteren Zeit ans Grund des beste
henden Gesetzes die Einführung von derlei Institutionen 
befürworten, zum Beschlüsse erheben können, so unterliegt 
es keinem Zweifel, daß, wenn wir sie dann unseren In ter
essen für fördersam erkennen werden, auch die Sanktion 
S r. Majestät unserem Beschlüsse nicht versagt werden wird.

Dich, meine Herren! waren die Betrachtungen, welche 
den Ausschuß bestimmt haben, mit folgendem Anträge vor 
das hohe Haus zu treten: „Es wolle dem hohen Hause 
gefallen zu beschließen: zwischen die Gemeinden und den 
Landtag sei keine Bezirks-, Gau- ober Krciövcrtrctung 
einznschiebcn." (Bravo! Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die allgemeine Debatte 
über diesen Gegenstand, und frage, ob sich Jemand um 
das Wort meldet:

Abg. M  u l l c h : Gegen diesen Antrag glaube ich 
doch einige Anstände und Bemerkungen Vorbringen zu müssen.

Bei Bildung der Gemeinden ist vor Allem nothwcn- 
dig, daß wir zuerst die Sphäre des übertragenen Wirkungs
kreises , der den Gemeinden eingeräumt w ird , kennen. Wci- 

| ters ist cs unerläßlich, daß wir auch zu bcnrtheilen im 
j Stande sind, wie von Seite der Regierung die Organi- 

sirung in der untersten politischen Administration sein werde. 
Sollten nach der nunmehrigen Art der Bezirksämter die 
künftigen untersten politischen Administration^ - Behörden 
eingerichtet werden, so bin ich vollends der Ansicht, daß 
der Antrag des hochgeehrten Herrn Vorredners am Platze 
wäre, bei der Constituirnng der Ortsgeincindc zu verblei
ben. Sollte aber, was anzuhoffen ist, zu dem Systeme 
der vorigen Bezirköhanptinannschaften übcrgegangen wer
den , so glaube ich, daß die Zergliederung der Ortsgemeinden 
eine zu weite, eine zu ausgedehnte sei. Sie würde nicht 

! nur den Bewegungen der Administration, sondern auch 
| dem Heile der Gemeinden abträglich werden.

W ir haben die Ucbclständc der vorigen Bczirkshanpt- 
! Mannschaften noch im frischen Angedenken, wir wissen, daß 
i die Bczirköhanptinannschaftcn mit 100 und mehr selbststän

digen Ortsgemeinden in unmittelbaren Verkehr zu treten 
haben, wir wissen, daß oft arme Landlcute 8 bis 10 Stun
den weit zu einer Bczirkshauptinaunschaft wegen wichtigen 
Angelegenheiten sich verfügen mußten, um nichts zu verrichten.

Zur Beseitigung dieser llcbclstäudc, glaube ich, daß 
w ir bei Zeiten die Einlenkung treffen, und ich erblicke eine 
Beseitigung derselben nur dann, wenn wir nämlich eine 
Zwischenstation zwischen den BezirkShauptinannschaftcn und 
den Ortsgcmcindcn errichten, und die kann ich nur in der 
Constituirnng angemessener Bezirks gemeinden und ihrer Ver
tretungen erblicken. Weit entfernt, die Ansichten des Herrn 
Vorredners znrüüdrängen zu wollen, was den Kostenpunkt 
anbetrifft, kann ich jedoch unmöglich seiner Ansicht anhän- 

: gen. Ich glaube nicht, daß die Rothwendigkeit cs mit sich 
führen w ird , daß die sogenannten Bezirksvertretungen aus 
allen Theilen am Sitze einer jeweiligen Bczirkshanptinann- 
schaft residiren solle, ich glaube vielmehr, daß cs nach 
der gegenwärtigen Eonstruktion der Bezirksämter, möge 
mau die OrtSgemeindcn in ihrer Selbstständigkeit noch so 
ans Palliativmittel, da sic nicht die gehörigen M ittel haben, 
die Pflichten des übertragenen Wirkungskreises zu erfüllen, 
beschränken wollen, unvermeidlich sein werde, daß in jedem 
Bezirke gewiß nach dem gegenwärtigen Umfange sich mehrere



Ortsgemcindcn alö selbstständig werden konstituiren wollen. 
Nur glaube ich, daß sich in jedem derlei Bezirke der Ge
genwart gewisse Männer finden werden, die ohne Beanspru
chung weitweudiger Kosten, so wie sie der Herr Borredner 
in die Tausende zu beziffern beliebte, zur Führung dieses 
Geschäftes herbeilassen werden. So werden die Bezirksver- 
tretungen auf diese Weise eine Stütze der Bezirkshaupt- 
manuschasten werden, wo diese daun leichter und ergiebiger 
sich bewegen kann.

Ich w ill diesen mit kleinen Beispielen beleuchten. Wie 
wir cs während dem Kriege mit Italien vor kurzer Zeit 
wahrgenommen haben, sind auf das arme Land Krain 
Hunderte von Laudesfuhreu beansprucht worden. Nun, wenn 
die Bezirkshanptmauschaft dieses Kontingent aufznbringen 
bemüßigt wäre, so ist sie in die unvermeidliche Lage gesetzt, mit 
wenigstens einigen 30 bis 40 selbstständigen Ortögemein- 
deu Rücksprache und Verkehr pflegen zn müssen, während, 
wenn die Zergliederung in Bezirksgemeinden übergeht, sic 
es vollkommen im Interesse finden w ird , mit 5 bis (5 der
gleichen Bezirksvorstehungen in Verkehr zu treten.

Diesen untergeordneten Bezirksvorstehungen wird es 
ciit Leichtes sein, je nach dem Umfange, die Vorstände der 
Ortsgemcindcn zusammen zu rufen, ohne daß sic stunden
lange Wege zu machen brauchen, um die Forderungen der 
Bezirkshauptmauuschaft in Berathnng und Schlnßfassnng 
ziehen zu können, und so halte ich die Zergliederung der 
Ortsgemeindcn gegenüber den Landtagen und den Bezirks
hauptmannschaften ohne einer Mittelbchördc, der sogenann
ten Bezirksgeiueiude, für unzweckmäßig. Ich stelle daher den 
Antrag, daß der Beschluß i« der Art formulirt werde.

„1. Zwischen die Gemeinde und den Landtag sei eine 
Gau - oder Kreisvertretung nicht cinznsngen.

2. Die Bildung der Bezirksgemeinde und bereit Ver
tretung, wird sich jedoch je nach dem Bedürfnisse Vorbehalten."

Ich trete ganz der Ansicht des hochgeehrten Herrn 
Redners bei, daß er zur Palliative greift, und das Vor
bild anderer Kronländer hier in Anspruch nimmt. Auch 
ich w ill nicht für eine positive Aufstellung der Bezirksge- 
mcindcn, sondern nur für eine zuwartende sprechen, und 
nur in dieser Richtung stelle ich den abgesonderten Antrag, 
und bitte denselben seinerzeit zur Abstimmung bringen zn wollen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich 
zu übergeben. Wünscht Jemand das Wort?

Abg. D  e r b i t s ch: Von dem Herrn Berichterstatter 
ist umstäudlich auseinander gesetzt worden, daß die B i l 
dung der Bezirks - ,  Gau - oder Kretsgemeindm dem Vor
theile des Landes nicht entsprechen würde. Ich werde hier
über nicht viel bemerken, erlaube mir nur ans den Begriff 
einer Gemeinde zurück zu kommen. Unsere Ausgabe ist cs, 
Gemeinden zu bilden. Die Gemeinde, —  ich glaube, daß 
man unter dem Begriffe der Gemeinde eine Nothwendig- 
keit aus dem socialen Leben versteht, —  die Gemeinde ist 
meiner Ansicht nach ein Gebot der uothweudigeu coucrcteu 
Verhältnisse, sie entspringt aber ans dein socialen Leben 
Es entsteht daher die Frage, ob eine Bezirksgemeinde ein 
derartiges Attribut haben wird. Ich glaube nicht. Die 
Bezirksgeutcindc wäre eine Schöpfung , eine politische 
Schöpfung, sic wäre nichts anders, als die Creirnng eines 
eigenen Amtes.

Es ist die Frage, was soll der Wirknugskreis einer 
derartigen Bczirksgernciudc seilt?

Es ist von dem Herrn Berichterstatter der dicßfällige 
Artikel ans dem RcichSgcsctzc vorgclesen worden. Im  
Wesen hätte die Bezirksgemeinde die gemeinsamen Interessen 
des Bezirkes zn vertreten. Nun frage ich, wo find diese 
gemeinsamen Interessen? ich wenigstens finde keine, oder
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höchstens sehr wenige. Die gemeinsame» Interessen wür
den auch mit denen anderer Gemeinden collidircn, wie be
reits hervorgehoben worden ist. Interessen, welche ver
größere Theil einer sogenannten Bezirksgemeinde theileit 
würde, mußten in der Bezirksvcrtrctnng cntschicdcn werden. 
Ich glaube, daß eine derartige Entscheidung in der Regel 
Bedenken unterliege« würde. Ich stelle mir den Fall vor, 
es sind in der Bezirksgemeinde 5 Ortsgemeinden inbegriffen. 
Das Interesse von 3 Ortsgemeinden erfordert die Durch
führung eines Gegenstandes des Bancs, einer Straße, 
eines Sp ita ls , eines Gemeindehauses, Regulirnng einer 
Wasserleitung oder etwas AehnlicheS. Dieses Interesse 
würde in seinem Wesen gegen das Interesse der zwei an
deren Gemeinden verstoßen, die Vertreter der Ortsgemeinden 
entscheiden über diesen Gegenstand. Nun glaube ich, ist 
das selbstverständlich, die Vertreter der 3 Gemeinden können 
unmöglich gegen ihr Interesse entscheiden, wenn das auch 
zum offenbaren und großen Unrechte der 2 ändern Gemein
den ausfallen wird. Ich glaube, daß eine Bezirksgemeinde 
gar keitt Leben in sich haben könnte, sic ist etwas todtes, 
eine Schöpfung der politischen Verwaltung. Die Bezirks- 
gcmcitide kann, wenn sie thätig sein sollte, entweder eine 
sogenannte Eomitatswirthschast sein, odcr ein ehemaliges 
Kreisamt. Die Eomitatswirthschaft, glaube ich, wünschen wir 
nicht. W ir haben kein Bedürfniß nach einer derartigen 
Wirtschaft. Die Aushebung der KreiSärnter haben wir, 
glaube ich, mit Befriedigung angesehen. Jetzt sollen wir 
wieder znnt Nnchtheile der Gemeinden eine andere Art der 
Kreisämter einführen. Das, glaube ich, ist nicht unsere Auf
gabe , und die BezirkSvertretuug könnte unmöglich etwas 
Anderes sein.

Einen eigenen Wirkungskreis hätte sie nicht, sie wäre 
mir eine überwachende, und rcspcctivc nicht überwachende, 
sondern eine beschränkende Behörde der autonomen Ge
meinde. Ick) kamt mir unmöglich denken, wie die Auto
nomie der Gemeinde neben der Bezirksgemeinde bestehen 
könnte. Es heißt nach diesem Artikel des Reichsgesetzes, 
daß in allen wichtigen Angelegenheiten der Ortsgemeinden 
die Bezirksgemeinde die Entscheidung fallen soll. Nun, wo 
besteht denn die Autonomie, weuu in allen wichtigen Ange
legenheiten der Ortsgemeinde die Bezirksgemeinde als Vor
gesetzte Behörde herrschen wird? Die Autonomie der Ge
meinde , welche wir anstreben, welche unser Hauptziel ist, 
haben wir ja durch die Creirnng der Bezirksgemeinden schon 
zu Grabe getragen. Dann ist die große Frage, wie groß 
sollen die Bezirlsgemcinbcu sein?

In  dieser Beziehung wende ich mich gegen den un
mittelbaren Herrn Vorredner, der da sagt, daß in großen 
politischen Bezirken mehrere Bezirksgemeinden crcirt werden 
müsse«. Dic sollen ciitc Stütze der künftigtu Bezirks
hauptmannschaft feilt? J a , ich glaube nicht, daß wir 
berufen find, für die künftigen Bezirkshanptniannfchaften 

' auf Kosten des Landes Ämter z» schassen. Ich verwahre 
mich wenigstens dagegen im Namen meiner Eommittcntcn, 
ihnen derlei Kosten auszubürdcu. W ir haben autonome 
Gemeinden zu schaffen und nicht Institute, welche den l. f. 
Behörden zur Seite itnnöthigciwcife zur Seite stehen 
sollen. Das wird Sache der Verwaltung der künftigen 
Organisirnng der (. f. Behörde» sein. Der Kostenpunkt 
wurde bereits hervorgehoben und ich bemerke nur noch, daß, 
abgesehen von dem Kostenpunkte, sich auch die Männer zur 
Vertretung der Bezirksgemeinden nicht so leicht werden be
reitwillig finden lassen.

Wenn die Bezirksgemeinden von größerem Umfange 
fein sollen, so werden die Ausschüsse ungeheure Wege machen 

! müssen.
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Man kann unmöglich billigerweise begehren, daß ein 
Mann auf seine eigenen Kosten öfters zur Bezirksvertretung 
die Wege machen müßte. Haben wir aber mehrere Bezirks- 
gemcinden geschaffen, so sind die Kosten desto größer; denn 
jede Bezirksvertretung wird ein eigenes Amt haben müssen. 
Es könnte vielleicht eingewendct werden, die Bezirksver- 
tretuug werde nur zeitweise zusammen treten. Ich wüßte 
nicht, welchen Nutzen sic denn schassen soll. Wird sie 
zeitweise zusammen treten, so glaube ich, ist sie ganz über
flüssig; was soll sic daun entscheiden, wenn ihr perma- 
ncutcs Bleiben nicht nothwendig ist. Wichtige Gegenstände 
können unmöglich auf die Entscheidung durch längere Zeit 
warten. Wenn nun die wi ch t i g  st e n Gegenstände der 
Entscheidung der Bezirksvertretung Vorbehalten werden und 
die Bezirksvertretung nur zeitweise —  zwei-, drei- oder 
viermal des Jahres Zusammentritt, so werden die Ent
scheidungen ganz lange Zeit ans sich warten lassen. Das 
Interesse der betreffenden Interessenten ist dann bereits 
verloren.

Ich bin der Ansicht, daß wir mit der Schaffung der 
Bczirksvertretimgen, der Bczirksgemeiudcn nur auf Kosten 
des Landes ein kleines Experiment machen würden.

Ich glaube, cs ist angemessener, wenn wir mit dem 
Experimentiren warten und bei der Anstalt der Ortsge- 
meinden insolange verbleiben, bis wir einsehen werden, ob 
die Errichtung der Bczirksgcmeinden eine Nvthwciidigkeit 
sei, und ich schließe mich dießfallö dem Anträge des Herrn 
Berichterstatters an.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort über 
diesen Gegenstand zu ergreifen?

Abg. S  a g o r z : Jaz se nemorem v srenjskih 
ali kakor pravimo v gmajnskih zadevah ueeno 
izreci;  povedati pa moram, kar meni na sreu 
lezi in kar sc meni zdi, da na.se ljudstvo zell.

Predelavala sc je  srenja v preteklih letih ze 
veckrat, vendar sc nismo na pravo stopnjo srenje 
prisli.

Prava osnova srenje, mislim, bi bila ta, po 
kteri bi se srenje ali gmajne opomogle, da bi 
svoje reci dobro oskrbovale ; cc pa imajo le butaro 
opravil prevzeti, za klare bi zraven cesarskih 
kantonskih gosposk ueene pisarje drago placevati 
morale, jim  nc bode pravega polajianja.

Tedaj mislim, ce bi vse politiene opravila 
prevzeti morale, se vc, da pod ogledom vlade, ali 
pa prevzamimo le malo opravil od n jih , da zra
ven stroökov za gosposke ne pridejo novi.

Ce pa prevzamemo tudi kake opravila, moramo 
gledati na to , da se vcc srenj ali gmajn skupej 
slozijo. Da se pa posamesne soseske, k i tako 
skupej pridejo, ne bodo pritoziti mogle, da j ih  
kaka druga posebno moena soseska stiska, naj 
sc odlocijo seseskami tudi take pravice, k i j ih  
imajo posebno zacoljo svojega premozenja i. t. d.

Iz  vsega tega se vidi , da bi bila stara osnova 
srenj ali gmajn naj bolsi, ko je  pod velikim zu- 
panom, k i se je  „oberrichter“  imenoval, stalo vec 
zupanov, kterim se je „ unterrichtet reklo.

Po takem bi morebiti za sedaj „ kantonske 
srenje“ ali „ bezirksvertretungu se opustiti mogli, 
ker bi po tej poslavi veliko' stroskov napravile, 
pa znabiti le malo k pridu bile.

ln  tudi zelim, da bi se tukaj v nasem doma- 
cem, v slovenskem jeziku razgovarjalo, ker mislim, 
da je tukaj dosti takih poslusavcev, kteri le do- 
maci jezik zastopijo in to tudi zä-se zelim, ker

tudi jaz le domaci jezik dobro razumim in tudi 
so nemskemu govoru druge uecne besedc vpletene, 
ktere razlociti nemorem.

( In  wörtlicher dcntfchcr Ucbcrfetzung):
Ich kann mich in Gemciudcangclcgcnheiten nicht gelehrt 

ausdrückcu, muß eö jedoch anssprcchcn, waö mir am 
Herzcn liegt nnd waö nach mcincr Meinung nufer Bolk 
wünscht.

Die Gemeinde wurde in den verflossenen Jahren öfters 
umgemodelt, doch sind wir noch nicht zur richtigen Orga- 
nisirung der Gemeinde gelangt.

Dic richtige Organisirung der Gemeinde, dcnkc ich, 
wäre dic, nach welcher dic Gemeinden ermächtiget wären, 
ihre Angelegenheiten gut zu besorgen; wenn sic abcr nur 
die Last dcr Geschäfte zu übernehmen haben, für welche 
sie bemüßiget wären, neben den kaiserlichen Bezirksbehörden 
studierte Beamte theuer zu bezahlen, wird ihnen feine 
wahre Erleichterung werden.

_ Deßhalb glaube ich, wenn wir alle politischen Ge
schäfte , natürlich unter Aufsicht dcr Regierung, übernehmen 
sollten, oder wenn wir deren auch nur wenige übernehmen, 
sollten nebst den Auslagen für die Behörden feilte neuen 
dazu kommen.

Wenn wir abcr auch welche Geschäfte übernehmen, 
so müssen wir daraus sehen, daß sich mehrere Gemeinden 
zusammen vereinigen. Daß sich aber einzelne Gemeinden, 
welche auf die Weise zusammen kommen, sich nicht werden 
darüber beklagen können, daß sic welche andere besonders 
mächtige Gemeinde drücke, sollen den Gemeinden auch 
solche Rechte gegeben werden, dic sic haben insbesondere 
in Bezug aus ihr Vermögen it. s. w.

Ans allem diesem entnimmt man, daß die frühere 
Organisirung der Gemeinden dic beste wäre, wo unter 
einem größeren Gemeindevorsteher, welcher „Oberrichter" 
genannt wurde, mehrere Gemeindevorsteher stauben, die 
man „Unterrichte!'" nannte.

Demnach könnte man vielleicht für jetzt die Einfüh
rung der Bezirksvertretuitgeu unterlassen, da sie nach diesem 
Gesetze große Auslagen verursachen und vielleicht nur wenig 
Nutzen bringen würden.

Auch wünsche ich, daß man hier in unserer Landes
sprache, in der sloveuischen Sprache beratheu würde, da 
ich glaube, daß es hier viel solcher Zuhörer gibt, die nur 
die Landessprache verstehen, und dieses wünsche ich auch 
für meine Person, da auch ich nur die Landessprache gut 
verstehe und auch im deutschen Vortrage gelehrte Ausdrücke 
eingemeugt sind, welche ich nicht zu verstehen vermag.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um den schriftlichen Antrag. 
(Abg. Mnlley übergibt denselben; —  zu Abg. Sagorz ge
wendet) :

Ich bitte auch den weitern Antrag mir schriftlich zu 
übergeben. (Rufe: Er hat keinen bestimmten Antrag 
gestellt.)

Wünscht noch sonst Jemand das Wort?
Abg. K r o m e r :  Die schlagenden Motive gegen dic 

Errichtung von Bezirks-, Gan- oder Kreisvertretungen 
wurden bereits von beit verehrten Herren Vorrednern Freih. 
v. Apsaltern und Abg. Derbitsch, ich glaube erschöpfend 
hervor gehoben, daher ich mich in deren Wiederholung 
nicht cinlassen will. Der Herr Abg. Sagorz aber hat den 
Wunsch angeregt, daß bei der Bildung der Ortsgenieinden 
die früher im Lande Kram bestandene Einrichtung, nämlich 
die Einrichtung dcr Snbämtcr und über ihnen der Ober
lichter berücksichtiget werden möge. Dieses Institut ist in 
Kraut wohl bekannt, nnd war, so viel mir erinnerlich,



sehr beliebt; daher bei der Organisirung der Ortsgemein
den darauf allerdings die thunlichste Rücksicht genommen 
werden sollte. (Bravo links.)

Betreffend jedoch den Antrag des verehrten Herrn Abg. 
M ullcy, so schließt er sich in dem ersten Thcilc, daß 
nämlich zwischen die Ortsgcincindcn und zwischen die Lan- 
desvcrtretung keine Gan- oder Krcisgcmeindcn gestellt werden 
sollen, ganz dem Anträge des Ausschusses an; im zweiten 
Thcilc aber, daß nämlich die Bildung der Bczirksgemein- 
dcn je nach Bedürfniß sich Vorbehalten werde, erscheint 
dieser Antrag als ein vertagender, d. H. gegenwärtig wird 
darüber nicht entschieden, sondern cs wird sich die Ent
scheidung erst Vorbehalten. Gegen diesen Antrag müßte ich 
schon aus dem Grunde protestiren, weil der Ausschuß zur 
Borberathnng des Gemcindcgcsetzcs bereits erklärt hat, daß 
er früher in die weitere Borberathnng nicht entgehen könnte, 
bis die Frage, ob BczirkSgemcindcn und Bczirksvcrtrc- 
tnngcn errichtet werden sollen, definitiv entschieden wer
den wird.

Abg. M u l l e y :  Ich habe den Antrag in der Art 
modificirt, daß ich die Bildung der Bczirksvcrtrctnngcn 
sogleich beantragt habe, und ich bitte auch so um die Ab
stimmung.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Abg. Mullcy 
lautet jetzt ganz anders. Derselbe lautet nunmehr dahin: 
„D ie Bildung der Bczirkögcmcindcn und deren Vertretung 
wird beantragt." ES ist schon die Form nicht gehörig.

Abg. Frcih. v. A p f a l t c r n :  Ich bitte das noch 
einmal zu lesen.

P r ä s i d e n t :  „D ie Bildung der Bczirksgcmcinden
und deren Vertretung wird beantragt."

Ich werde den Herrn Abg. Mullcy bitten, den Antrag 
zweckmäßiger zu stylisiren; denn die Anträge lauten immer: 
„Der H. Landtag wolle beschließen, daß . . . ." (Abg. 
Mullcy übergibt denselben.)

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte um das Wort, Herr 
Landeshauptmann.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat das Wort.
Abg. D r. T o m a n :  Wenn ich nach einer so glän

zenden Berichterstattung mit so klarer Anscinandcrlcgnng 
der Gründe für den Antrag deö Ausschusses das Wort
verlange, so geschieht cS nicht, um durch meine Gründe
diese Motivirung des Herrn Berichterstatters zu ergänzen, 
sondern cs geschieht in anderer Beziehung aus einem dop
pelten Grunde.

Erstens, um mein schwaches Schärflcin in der An
schauung über die Bildung der Bezirksvcrtrctnng bcizntra- 
gen, zur Bcurthcilnng, ob diese zwischen die Gemeinde und 
zwischen den Landtag eingefügt werden soll oder nicht, und
zweitens, um meinen Wühlern die Gründe auseinander zu
setzen, und Rechenschaft zu geben, warum ich in dieser so 
hochwichtigen Frage auch auf der Seite der Berichterstat
tung des Ausschusses stand, welche keine Bezirksvcrtrctnng 
wünscht.

Um zu bcnrthcilcn, was für Vortheilc oder Nachtheile 
wir aus der Aufnahme der Bczirksvcrtrctnngcn haben sollen, 
muß man meines Erachtens sowohl auf den eigentlichen 
theoretischen, ich möchte sagen, ideellen Thcil zurück gehen, 
man muß die Gemeinde und deren organische Bildung im 
Ganzen bis zur Natur, bis zur Quelle zurück verfolgen; 
und zweitens muß man den positiven Gesetzcsbodcn, der 
uns gegeben ist, auf welchen wir die Bczirksvcrtrctungen 
schaffen, betreten, und vom Standpunkte desselben bettr- 
thcilcn, was wir gegenwärtig für Vortheilc zu erringen im 
Stande wären.
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Einer der geehrten Herren Vorredner hat heute schon 
einen Begriff der Gemeinde ausgestellt; ich wage nicht, einen 
Begriff der Gemeinde anfzustellen. Es scheint mir außer
ordentlich schwierig zu sein, eine Definition von der Ge
meinde zu geben; aber sie ist etwas nicht gemachtes, sie ist 
etwas gewordenes, etwas vorhandenes, etwas natürliches. 
Das ist der eigentliche Boden der Gemeinde; die Quelle 
derselben ist in der Familie; die Zusammensetzung mehrerer 
Familien bildet eine Gemeinde; ihre gemeinsamen Inter
essen sind der Zweck derselben, und die Erreichung dieser 
vorhandenen gemeinsamen Interessen zu fördern, das ist 
eben die Aufgabe der Gemeinde.

Nun haben wir, wenn wir die Bezirksvcrtrctnng oder 
die Bczirksgcmcindc nicht aufnehmen als nächsten Körper 
der gemeinsamen Interessenvertretung den Landtag. Es ist 
ein Sprung in der organischen Kette des Gcmcindclcbcns, 
welches von unten hinauf bis zur Regierung reicht, ge
schehen, cs fehlt ein Mittelglied. Denn, außer den I n 
teressen, welche einem Lande gcsammtcigcn und gemeinsam 
sind, gibt cs ganz gewiß noch zwischen Gemeinde und dem 
Lande Territorien, — ob Bezirke, ob Gaue oder Kreise, —  
wo gemeinsame Interessen vorhanden sind, die in einem 
anderen Bezirke, anderen Gatte, anderen Kreise dieses Lan
des nicht gemeinsam oder nicht vorhanden sind. Alle diese 
Glieder müssen in der Organisation des autonomen Gemein* 
dclebeus, des Volksvertretungslcbens, bis zum Reichsrathe, 
bis zur Regierung hinauf vorhanden fein. Ich möchte das 
ganze Vertrctuugslcbcn, die ganze konstitutionelle Regie* 
rnngöwcise mit einem Wassergcbictc vergleichen. Von der 
Quelle bis zum Bache, vom Bache zum Flusse, vom Flusse 
zum Strome, vom Strome in's Meer. Quelle ist die 
Familie, Bach Gemeinde, Fluß ein Gau, ein Bezirk oder 
Kreis, der Strom das Land und das Meer ist das Reich. 
Aber wehe, wenn man, (cs ist ein poetisches B ild , dieses B ild  
wird aber vielleicht zur Sache führen) wehe, wenn sich dieses 
Meer ergießen wollte über alles und man nichts sehen 
würde, als nur das Meer. Da ist die Stagnation, und 
eine solche Stagnation ist eben bei uns gewesen, d. i. die 
Ecntralisation. In  dieses Meer muß der Bach, muß der 
Fluß, muß der Strom , müssen alle das gesunde, frische 
Wasser zuführen, sonst steht das Wasser, und cS kann 
unmöglich auch bezweckt werden, daß die Kräfte der einzel
nen Thcilc ansgcnützt, daß dieselben den Anwohnern zur 
Errichtung solcher Anstalten, zur Errichtung solcher Werke, 
welche dem gemeinsamen Nutzen frommen können, hingegeben 
werden. Nun, wenn man diese Kräfte cxpropriirt, wenn man 
Staats-Ingenieure, Burcaukratcn hinstelltund sagt, amBachc, 
am Flusse oder Strome, da dürft ihr keine Werke errichten, 
hier habt ihr nur Recht, Dämme zu bauen, Skarpen zu 
errichten, hier müßt ihr die Kraft des Wasses nur ablei- 
ten, so ist das meines Erachtens eilte übertriebene Burcau- 
kratic. Wenn man nun die Bczirksvertretnng als Zwi
schenglied zwischen der Gemeinde und dem Landtage nicht 
hat, so hat man ans diese Art nach meinem Bilde den 
Fluß cxpropriirt, es ist eine Kraft verloren gegangen, an 
welcher allerdings solche gemeinsamen Anlagen in dem 
bezüglichen Kreise dieses Flußgebietes hätten gemacht werden 
können, die sich für die Bewohner des Flußgebietes nützlich 
gezeigt hätten. So ist etwas poetisch und doch, möchte 
ich sagen, natürlich die Sache aufgcfaßt. Wenn wir sie 
aber vom positiven Standpunkte anffassen, so ist freilich 

. der momentane praktische Nutzen schwer abzuringcn und 
abzngcwinnen, den w ir ans den Bczirksvcrtretnngcn, —  ich 
getraue sie mir nicht Bezirksgcmcindcn zu nennen, —  nach 
der Anlage gewinnen könnten.

Allein es gibt noch immer innerhalb des Rahmens
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noch solche gemeinsame Interessen, cs gibt noch solche 
Wirkungssphären für die BezirkSvertretung, daß ich mich 
nicht enthalten kann, dieselben aufzuzählen und daraus den 
Grund zn ziehen, daß allerdings die BezirkSvertretungen 
noch viel Förderliches schaffen können.

So wäre z. B . , um nicht das Gesetz wiederholen zu 
Müssen, innerhalb dieses Gemeinde-Kreises der Haushalt, 
die Verwaltung des ganze» Vermögens eines Bezirkes, die 
Bezirksstraßen, weil nach meiner Ansicht danu die Bezirkö- 
Comito's, welche ein Körper sein müßten, neben der Ge
meinde viel besser und richtiger mit der Bezirksvertretuug 
vereinigt sein könnten, d. h. die Straßenvcrwaltuug, der 
Straßenbau wäre ein Gegenstand der Bezirksvertretuug.

Wohlthätigkeits-Anstalten, Armenversorguug, —  wir 
sind so arm im Lande an solchen Anstalten und eö ist 
vielleicht der Mangel hieran nur dem zuzuschreiben, daß 
der Gemeinsinn nicht geweckt worden ist. Jeder blickte auf 
sich selbst, jeder nur höchstens auf seinen nächsten Nachbar, 
und cs entwickelte sich ein gewisser Egoismus, welcher dem 
Gcmcindclcben, welcher dem coustitntioncllcu Lebe» nicht 
die Hand reichen will.

Dann sind Zuschläge, Darlehen, Bewässerungen von 
einzelne» Gaueu, Wasserleitungen (in unserem Lande kommt 
eö in der Rcgcl nicht vor, aber vielleicht in einzelnen Ge
meinden), größere Anlagen von Drainagen, Forst- und 
andere Institute, Schulen, Gewerbeschulen, Realschulen, 
laudwirthschastliche Schulen in kleineren Kreisen- Es gibt 
auch noch andere gemeinsame Interessen. Nun fragt cs 
sich, wäre es empfchleuswcrth eine Vertretung zn gründen, 
welche diese gemeinsamen Interessen in die Hand nehmen 
würde, die meines Erachtens sonst nicht so warm besorgt 
wurden, weil es eine größere Schwierigkeit ist, aus dem 
Zentrum her die Bedürfnisse einzelner Gaueu, einzelner 
Bezirke wahrzunchmen und denselben die erforderliche Auf
merksamkeit zu schenken. Ich habe gewissermaßen für die 
Bezirkövertretuugcu gesprochen. Mein Zweck ist nun, Gründe 
anzusührcu, welche dafür sprechen und Gründe auch, welche 
dagegen sprechen. Ich will jetzt auch Gründe anführeu, 
welche dagegen sprechen und werde trachten, selbst diese 
Gründe zn bekämpfen.

Man sagt z. B . die Bezirksvertretuug ist keine orga
nische Gemeinde, sie ist nur eine AdministrettionSbehörde; 
das getraue ich mir zn bekämpfen. Sie ist eine Gemeinde, 
wenn man ihr das rechte Leben auch innerhalb des Kreises 
des Gesetzes gibt. Denn auch die Ortsgemeinde, wie sie 
ist, und wir sie wünschen, ist keine ursprüngliche primitive 
Gemeinde, sondern die Zusammensetzung von Catastral- 
Geniciudcii.

Man sagt auch, cö würde sich in der Bczirksverirc- 
tnng ein gewisser Nepotismus entwickeln, man würde 
Gnaden auStheilcu. Die Menschen sind fehlerhaft, ob sic 
in einer Staatsanstellung oder Bolksanstellnng sind; aber 
ich glaube, daß die Volksanstellung gewissermaßen eine 
solche Coutrolle des Volkes über sich hat, daß da weniger 
der Nepotismus zu besorgen wäre, als vielleicht in der 
Staatsanstellung.

Man sagt auch, die BezirkSgemciudc hat kein rechtes 
Territorium. Ja das Territorium ist nicht in dem Terrain, 
nicht im Umkreise des Landes zu suchen, sondern im Um
kreise der gemeinschaftlichen Interessen, und nur die Ein- 
theilung geschieht nach Bezirken, Gauen, Kreisen.

2ÖZan sagt weiter, sie würden die untern Gemeinden 
die eigentliche» Ortsgemeinden bevormunden und die Lebens
adern unterbinden. Das gla»be ich nicht, aus der Ortö- 
gemcindc soll nichts übertragen werden in die Bezirks- 
gemeinde, was jene selbst besorgen kann, ihr eigenthümlich

ist, ans der Bczirksgemeinde nichts in bat Landtag, was 
die Bczirksgemeinde selbst besorgen kann und ans dem 
Landtage nichts in den Ncichsrath, was der Landtag selbst 
besorgen kann; das ist die richtige Einthcilnng der Geschäfte 
nach Interessen.

Man fugt weiter, eö wäre ein theoretisches Experiment. 
Meine Herren, wenn das ein theoretisches Experiment ist, 
dann sind wir alle zusammen ein Experiment, dann ist der 
Ncichsrath ein Experiment, dann ist die couftitntionelle 
Verfassung tu Oesterreich ein Experiment. Es ist ein Ex
periment von glücklicher Bedeutung, und ich wünschte, daß 
dieses Experiment uns zum Ziele führt, welches wir au» 
streben und anhoffen, und ebenso würde die Bczirkövcr* 
tretung zn einem Ziele führen können.

Man sagt, cö ist die Bezirkövertretung nicht vereinbar 
mit beut Gefanuutstaate; man fürchtet, es würbe nach 
Art ber Eomitatc vielleicht cittc zu große Selbstständigkeit, 
eine zu überspannte Autonomie, beinahe Selbstregierung 
bei den Bezirksvcrtrctnnge» entstehen. Man nehme das 
Gute vom Bilde der Eomitatc und lasse das Schlechte 
weg. Die Regierung wird dadurch nicht beeinträchtiget, 
wenn sic die gehörige, aber nicht übertriebene Aufsicht führt, 
und die Bezirkövertretung in dem Maße, wie sic gegen
wärtig ist, ist schon derart beaufsichtiget, daß sie nicht die 
nothweudigen Grenzen überschreiten kann. Aber wirksam 
könnte sie sein, wenn cittc Periode eintreten würde, welche 
ich wirklich nicht befürchte bei der offen ausgesprochenen 
couftitutioucllcu Gesinnung unseres erhabenen Herrn und 
Kaisers. Aber wenn sie Eintreten würde, dann glaube ich, 
wäre sic wohl int Stande zn sagen: „W ir Männer des 
Volkes im engem Kreise lassen nicht zu, daß an dieser 
heilsamen Institution gerüttelt werbe!" So viel steht 
ihnen zu, und so könnten sie wirklich, wie der geehrte Herr 

j Berichterstatter gesagt hat, ein Hort sein im Tempel der 
i Freiheit, und wenn sie das nicht sind und unsere Auto*
| notuie in der Bezirkövertretung durchaus nicht entwickelt 

ist, so folltctt sie eine Brücke sein zu der ordentlichen 
autonomen Bezirksverwaltting, welche von Jedermann mit 
offenen Armen auf genommen wird.

Man sagt, die Bczitksvcrtretung wäre nur in größeren 
Ländern practisth. Dieß scheint mir ein ganz richtiger 
Grund, aber nur in Beziehung jenes Wirkungskreises, 
welcher die 2. Instanz betrifft, wo ber Recnrszttg an sie 
geht. Wo aber bic Bezirkövertretung, Ganvertretung, 
Kreisvertretung nur die in diesem Bezirke, Gaue oder 
Kreise eigenthümlichett Angelegenheiten zu besorgen hätte, 
da, meines Erachtens, kommt cs nicht auf den größeren 
oder kleineren Umfang des Landes an.

Matt sagt, daß die Kosten für die Bezirkövertretung 
außerordentlich groß wären. Allerdings; es kostet alles 
Neue, und cS würde auch daö kosten. Eö kostet dein Laud- 
mann der Same, welche« er attsstratt auf dem Acker, er 
weiß noch nicht, ob der Segen des Himmels darüber kom
men , und ihm davon die Frucht geben wird, der Same 
ist gegeben, und die Frucht würde sein mehr Gemeinsinn, 
mehrere öffentliche Anstalten, bessere Ordnung und ich möchte 
sagen, cö würde die Bewohner von Bezirken und so des ganzen 
Landes ein Geist des Zusammenhalten#, ein Geist des 
Schaffens für sich selbst, der Selbstthätigkeit, des Selbst- 
bcrnfcs, der Selbstbestimmung, burchfühlen. Matt sagt 
es ist Mangel au Eapacitäten, welche in den Bezirken die 
Aufgabe übernehmen würden. Gerade aus dem Munde 
des Herrn Berichterstatters Baron Apsaltcru, scheint nur 
dieser Grund zu wenig genügend, weil wir von ihm bei 
der Berichterstattung hinsichtlich des ersten Antrages gehört 
haben, mit welcher Offenheit, mit welcher Bereitwilligkeit



der große Grundbesitz erklärt hat, daß er sich aus der Ge
meinde nicht aussondert. Da sind die Kräfte, da sind auch 
die Kräfte in der Industrie, ich glaube auch in nnserm so 
aufgeweckten, scharfsinnigen Volke.

Was den Einwand anbetrifft, daß die Leute wirklich 
schon unwillig sind, daß so oft gewählt und wieder zu 
diesem, und zu anderem Zwecke gewählt w ird, so ist dicß 
oft wahr. Allein zum Glucke gehen bei uns die Wähler 
nicht mit blutige» Köpfe» auseinander; alles Neue braucht 
eine gewisse Setzung, es braucht eine Geduld bis die Auö- 
wiichsc abgestreist werden, und bis man den Kern der Sache 
behält, und denselben als ein vollkommenes Gut annimmt.

Dann ist auch der Gruud angeführt worden: „Lassen 
wir die Zeit in's Land gehen, wir werden sehen, was das 
Land dazu sagen wird." Was wir nicht sagen, wird das 
Land nicht sagen. Im  Lande mußte nur die Probe geschehen, 
eö müßte die Einführung geschehen, darüber könnte erst das 
Land sich erklären.

Lassen wir die ändern Länder den Versuch machen, 
ist einer der ähnliche» Gründe. Nun ja es ist so recht iu 
unserem Sinne. W ir werden sehen, waö sic nachher thnn, 
und wenn sie die Vezirksvertretnngen einführen, werden wir 
es ihnen nachmachen, uud das meine Herren ist meines Er
achtens das Beste au der ganzen Sache.

Jener Grund, jene Bemerkung, die mein verehrter 
Herr Vorredner Sagorz angeführt hat, daß wir gewisser
maßen die Bczirksvertretungeu entbehren könnten, wenn wir 
ans jene Gemeindeeiutheiluug in der Vergangenheit unseres 
Landes zurückblicken, wenn wir Oberrichterämter und Un
terrichterämter , nicht mit diesem Namen, aber in deren Be
deutung schassen, dann könnten vielleicht die Bczirksvcrtrc- 
tnngen entbehrlich werden; und es wäre möglich, daß un
ser ausgezeichneter Laudesausschuß daun jene Aufgabe be
wältige , welche ihm werden würde, über das, was solche 
größere Ortsgcmcinden selbst nicht bewältigen könnten.

Meine Herren, ich habe Gründe fü r, und dagegen 
angeführt, ich habe Gründe f ü r  die Bezirkövertretung 
beinahe mehr als gegen dieselbe angeführt. Es ist viel
leicht etwas zu viel eonstitutiouelles Anstreben darin, es ist 
vielleicht das Practische von mir zu viel übersehen worden. 
Ich habe im Schooße des Ausschusses ebenso die Bezirks- 
Vertretung vertheidigt, und endlich capitnlirt, nach der mir 
durch die ändern Herren beigebrachten Ueberzeugung, daß 
es gegenwärtig nicht praktisch wäre, daß die Kosten zu 
groß wären, daß wir abwartcu können, und daß wir das 
im nächsten oder 2., 3. Jahre einführen könnten, nach Er* 
probung anderer Länder; wenn ich gewagt habe, ich wiederhole 
es anders zu reden, als wofür ich gewissermaßen stimmen 
werde, so geschah eö rein n u r, weil ich dachte, daß zur 
Beurtheilnng unserer Stimmenabgebnng und des Ausschuß
antrages doch noch etwas beigetragen worden ist.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort ?
Abg. D e r b i t s c h : Ich erlaube mir nur eine Be

merkung über eine Aeußeruug des unmittelbaren Herrn Vor
redners zn machen. Der Herr Vorredner hat gesagt, er 
erkenne an, daß die Grenzen einer Bezirksgemeinde sich nicht 
nach einem gewissen Territorium bestimmen lassen. Er 
sagt, die gemeinschaftlichen Interessen mehrerer anstoßenden 
Gemeinden werden die Bezirksgemeinde schaffen. Nun frage 
ich, wer soll jetzt die Bezirksgemeinde bestimmen?, wenn 
die einzelnen Gemeinden wegen ihres gemeinschaftlichen I n 
teresses eine gemeinschaftliche Vertretung zur Erzielung die
ser Interessen anfstellcn, so ist ja ohnehin nach dem Ge- 
meindcgesctz dieses Recht ihnen gewahrt, wo cs heißt, daß 
mehrere Gemeinden eine gemeinschaftliche Verwaltung bestellen 
können. Is t bas der Fall, so ist die Aufstellung einer Bezirksge
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meinde ganz überflüssig; ist das nicht der Fa ll, so wird 
Willkühr geübt, und ich glaube, daß das Eine wie das 
Andere nicht am Platze wäre. Im  Ganzen hat der Herr 
Vorredner selbst anerkannt, daß cs jetzt nicht an der Zeit 
wäre, auf Kosten des Landes Experimente zn machen, und 
ich glaube, daß er im Wesen mit dem Ansschußantrage 
einverstanden sei.

P r ä s i d e n t :  Wenn sich Niemand mehr zum Worte 
meldet, gebe ich dem Herrn Berichterstatter das letzte Wort.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t e r n :  Es ist eigentlich 
meine Aufgabe, mich lediglich gegen den Gegenantrag des 
Herrn Landtagsabgeordmten Mnllcy zu wende», nachdem 
die übrige» Herren Redner ohnehin den Antrag des Aus
schusses begründet haben, wenn auch die Begründung hier 
und dort in das Gebiet der Befürwortung des Gegenspieles 
dessen hinübergegriffen hat, was der Ausschuß beantragt.

Ich wende mich zunächst jedenfalls gegen den Antrag 
des Herrn Landtagsabgeordneten Mnllcy. Der Herr Ab
geordnete wünscht zunächst zu wissen, wie der künftige po
litische Organismus sein werde, um darnach benrtheilen 
zu können, ob das Institu t, um dessen Einführung cS sich 
heute handelt, für unser Land heilsam sein werde oder 
nicht. Ich bin mit dieser seiner Ansicht vollkommen ein
verstanden , und die Commission, welche zur Begutachtung 
des Gemeinde-Gesetzes berufen ist, wurde eine Skizze der 
künftigen Organisation äußerst willkommen,, heißen; eS 
würde diese ihre Arbeiten wesentlich erleichtern. Indessen, 
wenn man so spricht, wem, man die ei ne Arbeit nicht 
anfangen w il l , weil die ander e  Arbeit noch nicht scr -  
t i g vorlicgt, so kommt man zu gor nichts. W ir müssen 
etwas zuerst bauen —  mit den Grundzügen der politischen 
Organisation wird auf die Organisation der Gemeinde ge
wartet, und mit der Organisation der Gemeinde sollen wir auf 
die politische Organisation warten —  und —  Roma delibe- 
ranle Siiguntuni peril! Nun in der Hinsicht wenigstens glaube 
ich dem Herrn Vorredner aus der Verlegenheit helfen zu 
können. Es hat bereits in den öffentlichen Blätter tranö- 
fp ir ir t, wie es in Krau, beiläufig ansfchen werde, und cs 
wird richtig darauf hinauskommen, wie ich in meiner ersten 
Rede bemerkt habe, daß in Zukunft zehn unterste politische 
Behörden sein werden —  ob sie so oder so heißen werden, 
ist ganz glcichgiltig —  welche den früheren Bezirken der 
BezirkShauptniannfchaftcn fo ziemlich entspreche» werde».

Dieses vorausgesetzt muß ich mich also gegen die Ein
wendungen des Herr» Vorredners wenden, nachdem er 
gerade unter dieser Voraussetzung seinen Antrag gestellt 
hat. Er glaubt nämlich, daß durch diese große territoriale 
Ausdehnung, welche die künftigen Bezirke verhältnißmäßig 
haben werden, die Bewegung zwischen dem Bezirksamte 
lind den Gemeinden eine zn schwerfällige, eine zn weit- 
wendige, eine zn coinplieirte sein werde, indem diese Masse 
von Gemeinden, welche in den künftigen Bezirken sein 
werden, nicht in der gehörigen Ordnung werde erhalten 
werden können, daß ihre Geschäfte selbst darunter leide» 
werden. Dieser Besorg,,iß glaube ich vorerst dadurch be
gegne« zu sollen, daß ich bemerke, daß die Berathimgs- 
Coiiiinission über daS Gcmciudcgefctz sich schon den im 
Schooße des Ausschusses selbst zum Ausdrucke gekommenen 
Wunsch der Bevölkerung gegenwärtig gehalten hat, den 
Wunsch nämlich nach der Bildung größerer Gemeinden, im 
Sinne jener Gemeinden, welche in unserem Lande im besten 
Andenken stehen: derHauptgemeiuden und der Untergemeinden. 
Wenn die Gemeinde wirklich lebensfähig, wenn sic wirksam 
sein soll, wci», sie den, ihr übertragenen Wirkungskreise —  ich 
meine sowohl den natürlichen als den gesetzlichen, übertragene« 
—  gerecht werden soll, so muß sie ziemlich groß fein, weil
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sie nur bann eine moralische, nur bann eine pecuniäre 
Kraft hat; bann werben in einem Bezirke, selbst wenn 
biefe bie Größe ber ehemaligen Bezirkshauptmannschaften 
haben werben, nicht so viele Gemeinben sein. Es werben 
sich keine hundert solcher Gemeinden sinben Weber im ganzen 
Lande noch vielweniger in einem einzelnen Bezirke. Es 
wirb somit bie Complieation keine so außerordentliche sein. 
Der Weg zum Bezirksamte wirb allerbings bort titib ba 
schon ein weiter sein, weil eben ber Umfang bes Bezirkes 
ein weiterer sein wirb. Ich frage jeboch, werben in Zu
kunft unsere Geineinbevorsteher bie Boten sein, bie tag
täglich zwischen bem Bezirksamte mib ihrer Gemeinde hin» 
inib hergewaubert sind? werde» sie mit jeder Bagatellsache 
zum Bezirksamte taufen, um dort Rath einzuholen, um 
dort Befehle eiuzuholeu? Sie werden in den meisten An
gelegenheiten , welche ihnen zur Entscheidung vorliegen wer
den, nach eigenem Ermessen entscheiden und kein Mensch 
wird darüber ein Wort zu reden haben.

Es hat allen Anschein, bas; gerabe bnrch ben Antrag 
bes Herrn BorrebnerS eine kmreaukratische M itte l - Post
station errichtet werben soll, um ben Bezirkshauptmann-; 
schäften bie künftige Arbeit zu erleichtern. Ich sehe nicht j 
ein, warum ber Landtag biefe Zwischenstation auf Kosten 
bes Laubes grüubeu soll; werben bie Geschäfte cs erhei
schen , so wirb es Ausgabe ber Negierung sein, ihre O r
gane so im Laube zu vertheilen, daß sie ihren Geschäften 
gehörig, in der gehörigen Zeit und mit der gehörigen 
Energie obliegen können.

Wird cs das öffentliche Interesse nicht erheischen, so 
brauchen wir zu diesem Zwecke auch nicht so kleine Be
zirksvertretungen. Ich glaube vielmehr, baß gerabe deß- 
wegeu biefe Bezirksvertretungcn im Sinne bes Herrn Vor- 
rebnerö schäblich wären, beim sie wären ber Mantel, wel
cher ber Bcvonnunbmig ber Bczirksbchördc umgehängt 
würde, um die Bevormundung hiedurch den Gemeinden 
mundgerecht zu machen (B ravo); das würden wir erreichen 
mit dieser Institution, etwas anderes nicht! (Ruse: Sehr- 
gut, ganz richtig.)

Ich gehe auf die Einwendung oder den Zweifel Über, 
den der Herr Vorredner hervorgehoben hat, baß sich die 
Kosten nicht so hoch belaufen werben, als ich in meiner 
ersten Rebe gesagt. Meine Herren, ich erlaube mir in 
dieser Beziehung zu bemerken, baß bie Kosten, wie ich sie 
angeführt, äußerst bcscheibcu, äußerst gering veranschlagt 
worden sind, daß da nicht ans so zahlreiche Bezirksvcrtre- 
tungen Rücksicht genommen ist, wie sie der Herr Vorredner 
einzuführen befürwortet. Es ist nur auf 10 Bczirksver- 
tretunge» gerechnet worden; eö ist freilich gerechnet worden, 
daß die betreffenden Repräsentanten der Bezirke nicht ganz 
unentgeltlich ihr e Dienste leisten werden; jedoch eine höhere 
jährliche Besoldung als 600 f l. ,  wie sie jeder Bezirks
beamte sactisch bezieht, wurde auch für diese Vertreter der 
Gemeinden nicht itt Anschlag gebracht und dessenungeachtet 
stellten sich die Kosten mit 30.000 bis 40.000 Gulden 
heraus. Ich wollte die hohe Versammlung mit der ziffer- 
mäßigen Berechnung nicht langweilen, weil ich geglaubt 
habe, daß die hohe Versammlung in dieser Hinsicht dem 
Ausschüsse das Vertrauen schenken werde, daß er hierin 
nicht zu weit gehen, sondern nur auf dem Boden der 
Wahrheit sich bewegen werde.

Im  Ucbrigcu habe ich den Gründen deö Herrn Vor
redners nichts entgegen zu fetzen, als daß eben die Bezirks- 
tiertrctungcii, wie sic ber Herr Vorrcbncr bem hohen Lanb- 
tagc verschlägt, noch eine bedeutende Erhöhung der Kosten 
herbeiführen würben, linb baß sie, wie ich bereits barzu- 
stellen mich bemüht habe, eigentlich nichts anbercs wären,
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als Organe, bie zwar im S o l b e  bes L an bes,  aber 
im Di ens t e  ber b i i r e a u k r a t i s c h e n  A b in i n i s t r a  - 
t i  o n stehen.

Ich wende mich nunmehr jener Beleuchtung ber M o 
tive bes Ausschusses zu, welche biefe von Seite eines aiv 
deren Herrn Vorredners erfahren haben. Es würbe her
vorgehoben, es fei beim doch nicht so absolut ausgemacht, 
baß die Bezirksvertretungen überflüssig wären, itibcrn sie 
bas Organ wären, bas gemeinsame Vermögen zu verwal
ten. Ja —  allerbings! —  Aber zuerst muß ein Verwal- 
tungSobjctt ba sein, sie müssen vorerst ein Vermögen haben. 
Es haben bie meisten Gemeinben in Krain kein Vermögen; 
ihre Gesammtheit wirb also ivicbcr kein Vermögen reprä- 
fentiren, somit fehlt bie Sache, für bie matt beit Ver
walter eigentlich aufstellen sollte. (Rufe: Ganz wahr.) 
Für bie Straßen wirb ohitebicß ein verwaltendes Organ 
sein; ihre Kassen werden unter der Verwaltung eines O r
ganes stehen, welches ohnedies; aus der freien Wahl der 
Bevölkerung hervorgehe» w irb ; noch ei» zweites Organ 
hiefür wäre jedenfalls überflüssig. Jenem (Somit'- aber kann 
man wieder nicht die übrige Bezirksvertretung anvertrauen, 
weil man bei ber Wahl und Zusammensetzung dieses Eo- 

i mit«! von dem besonderen Standpunkte ansgehen muß, in 
| bieses (Somit« technisch gebildete, in ber Sache betunuberte 

Männer zu wählen, welche jeboch für aiiberc Geschäfte, 
j für ben übrigen Wirkungskreis der Bezirksvertretung und 

die übrigen Interessen ber Gemeinben, welche sie zu ver
trete» haben, nicht baS nöthige Verständnis; hätte».

Ebenso wäre bie Administration der Wohlthätigkeits- 
Austaltcn sehr zweckmäßig in die Hände dieser Bezirksver
tretungen zu legen; ich bi» ganz einverstanden damit; 
ich glaube auch, es werben —  in Zukunft gewiß Wohl- 

1 thätigkeits-Anftaltcn int Lanbe entstehen, welche ei» drin
gendes Bedürfnis; sind und welche daher von selbst sich 
bilbcti werben; ich meine Bezirks - Siechenhänfcr, Bczirks- 
Armeuhäufer re.; jeboch bevor wir biefe Institute haben, 
brauchen wir lvieber keine Organe sic zu verwalten, und 
wenn wir sic haben werbe», bann können wir bie Organe 
eben entführen.

Für Wasserleitungen, Forstcullur, Drainage, für 
berlei Dinge müssen bie Gemeinben selbst sorgen, linb da 
dürfen wir nicht eine Bevormundung ber Gemeinde, statt 
sie auf der eilten Seite zn beseitigen, bnrch bie Bezirks
vertretung wicbcr entführen; beim sonst kommen die Ge
meinden ihren Lebetag nicht zur Autonomie.

Man hat gesagt: bie Sache sei ein Experiment; aller- 
biitgs wäre es ein Experiment, wenn man bie Bezirks- 
vertrctimgcn entführen würbe, und wie ich gesagt habe, ein 
sehr kostspieliges. Der von einem Hrn. Vorrebner ausgestellte 
Vergleich ist auch ganz richtig, baß die ganze Verfassung 
citt Experiment ist, weil wir eben im Verfassungsleben in 
Oesterreich noch blutwenig Erfahrung haben. Aber wir 
wollen hoffen, baß baS Experiment ber Verfassung gelinge» 
werbe, großartig gelingen werbe. Aber ich sehe nicht ein, 
warum wir bieses Experiment compliciren sollen, bttreh 
bie Einschiebnng eines weitem Factors, bessen Bcbürsniß 
wir nicht einfehen. Zur Wahrung ber Autonomie, zur 
Wahrung ber Verfassung selbst brauchen w ir nicht biefe 
Mittclbchöt'bcit hiiiciiiziifchicbcu, bamit bic Mitglieder dieser 
Vcrtrctimg, im Falle als man in die bereits verlassenen 
Bahnen zurttcktreteu wollte, bantt auftreten und sagen 
würden: „W ir, Männer des Volkes, protcftircu!" D  i c - 
ser P ro  tc s t, me i ne  H e r r e n ,  steht  n n s  zunächst  
zu;  w i r  s i nd  von unser en  W ä h l e r n  g e w ä h l t ,  
um di e V e r f a s s u n g ,  s owe i t  es aus n n s  a n - 
k ö m m t ,  zn ftiife e n , wenn  sie j e noch e i ne r



S tü tz e  b e d ü r f t e !  (Bravo, Bravo!) Stützen wir sie 
dadurch, daß wir Tüchtiges, Kräftiges zum Leben schaffen, 
daß sie durch ihre wohlthätigen Wirkungen in Fleisch und 
B lu t des Volkes übergeht, dann werden wir sie am feste
sten begründet haben, dann wird sic uns Niemand mehr 
nehmen können! (Lebhafter Beifall.) —

„Der Same, der ansgestreut wird, wäre auch hier 
auszustreuen. Der Same, den der Landmann auf seinem 
Felde streut, soll auch hier gestreut werde»; geht er auf, 
gut; —  geht er nicht auf, so lassen wir cs eben dann 
gehen." Der Landmann riskirt allerdings, wenn er den 
Samen der Erde anvertrant und nur von Gott den Segen 
hoffen kann. Sind wir aber berufen, das Risico des Land
mannes, der feinen Samen oft thener kaufen muß, noch 
dadurch zu vergrößern, daß w ir ihn auch politische Expe
rimente machen lassen, daß wir ihn ans dieses politische 
Experiment Geld ansgeben lassen, so daß er auf der zweite» 
Seite, auf einer Seite experimentirt, und mir von Gott 
den Segen sich erbitten kann, wo ihm die bessere Einsicht 
fehlt? Den Samen weiß er wohl in sein Feld zu säe», 
das Heil der Bezirksvertret»ngen aber weiß er gewiß nicht 
zu ermessen.

Ich glaube, daß mein Grund, —  daß tit unserem 
Lande die Einführung der Bezirksvertretnngen deßwegen 
nicht nothweudig ist, weil bei uns der Großgrundbesitz sich 
aus der Gemeinde nicht ansscheidet, —  nicht richtig auf- 
gefaßt worden ist. Eben weil in unserem Laude der Groß
grundbesitz sich nicht ausscheidet, ist auch hier nicht die 
Verschiedenheit der Elemente gegeben; cs sind nicht separate 
Souder - Jutcresscu vorhanden, cs ist Ein gemeinsames 
Interesse der Gemeinde, ob ein Großgrundbesitzer sich darin 
befindet oder nicht; nur die Gemeinde hat ihr Interesse; 
das Bindemittel für so heterogene Interessen ist eben in 
unserem Lande gar nicht nothwendig.

Mein Schlußgrnud für diesen Antrag des Ausschusses
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war der: „Zeit in's Land gehen zu lassen." Ich glaube, 
das ist unbedingt der wichtigste Grund. Meine Herren, 
cs wurde hier viel gesprochen über die Gründe, welche 
etwa die Entführung der Bczirksvertretuugen motiviren 
könnten; aber ein solcher, der handfest dastiinde, daß man 
ihn nicht packen könnte, den hat man uns nicht gegeben. 
Es wurden halbe Sachen gesagt und diese halben Sachen 
wurde» mit ein Paar Worten umgeworscu; etwas Ordent
liches wurde nicht zu Staude gefördert. Darm» habe ich 
gesagt: ich wünsche, daß Zeit in's Land gehe. Zeit bringt 
Erfahrung und diese wird lehren, ob das, um was es 
sich heute handelt, für unser Land heilsam sein werde und 
wird es heilsam sein, dann, meine Herren, wollen wir 
eö votiren; für heute, glaube ich, sollten Sic dem Ausschuß- 
Anträge beipflichteu! (Beifall von allen Seiten des Saales.)

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Debatte; bevor wir 
jedoch zur Abstimmung schreiten, snspendire ich die Sitznng 
für zehn Minuten. (Nach Wiederaufnahme der Sitzung):

Gegen den Antrag des Ausschusses ist nur ein einziger 
Antrag gestellt worden, das ist der des Herrn Abg. Mnlley, 
welcher dahin lautet: „Der hohe Landtag wolle beschließen: 
die Bildnng der Bezirkögemeinden und deren Vertretung 
wird zugelassen." Ich bringe diesen Antrag zuerst zur 
Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem Anträge 
einverstanden sind, belieben sich, zu erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag ist gefallen. —  Ich bringe nunmehr den Antrag 
des Ausschusses zur Abstimmung, welcher dahin lautet: 
„Zwischen die Gemeinde und den Landtag sei eine Bezirks-, 
Gan- oder Krcisvertretnng nicht einzufügen." Diejenigen 
Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist mit 
überwiegender Majorität angenommen.

Ich schließe die Sitzung; die nächste Sitzung findet 
Mittwoch 10 Uhr Vormittags Statt. Tagesordnung: die 
Geschäfts - Ordnung.

(Schluß der Sitzung 1 *  Uhr 5 0  M in u te n .)




